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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

'.: . .' '· .'.\. '...i. 
VOM 

9. J~nuar 1976 Nr.~ 135 •.. . . .. ~ ......... . 

Die Einwohnergemeinde Olten unterbreitet dem Regierungsrat den 

speziellen Bebauungs.12.lan HFustligfeld" und die zugehörigen 

speziellen Bauvorschriften zur Genehmigung. 

Nach dem rechtsgültigen Bebauungs- und Zonenplan 11Fustll.gfeld11 

aus dem Jahre 1963 liegt das Areal· in der 3-geschossigen ·lfohnzone. 

Indessen. hat die .Gemeinde Uber das Gebiet Fustlig-vlilerfeld eine 

Neuplanung erstellt, die 1972 zur Au.:t;lag.e gelangte. Dieser Plan 

konnte jedoch in~olge der zahlreichen Einsprachen bis heute nicht 

genehmigt v/erden. Der vorliegende Plan entspricht dem erwähnten 

neuen Plan in jeder Beziehung, und mit Aus~~hme der Erschliessling 
. . : .. 

im wesentlichen auch dem rechtsgUltigen Plan. Er enthält.e~p.e 
. ' . . . ' ... ·. . . .'·. ' ·. ·-'·-'· ... _[ 

3-geschossige IVIehrfamilienhausüber.bauung mit Attilmgeschossen 

sowie ein bereits b-Eistehendes 3-geschossiges Gebäude im westlichen 

Teil. Die Parkieru..11.g erfolgt im 1/IJesentlichen in einer überdeckten 

und begrünten Einstellhalle mit Zufahrt von der geplanten Höhen

strasse aus. Die Linienführung dieser Strasse vlird mit dem vor

liegenden Plan und im neuen Zonen- und Bebauungsplan gegenüber 

( dem rechtsgültigen Plan geändert. Die ErschlÜ~E3sung ist .. deshalb 

bis zur Generunigung des erwähnten neuen Planes planlieh nicht 

sichergeste:Llt. Sie konnte jedoch durch ·vereinbarungenmit den 
.. ·- .... b:e·tr9~;f!~ne-Y1-·~}~~4~~g~p._t:4~i~f.n: .. _d:~_f· westlich angrenzende~ Parz~llen 

privatrechtlich gewährleistet v1erden. Somit bestehen gegen den 

Plan keine Vorbehalte m~h:r• Das Reglement (Sonderbauvorschriften) 

wur(j.e durch den Rechtscii~h,st-geprüft und für in Ordnung_befunden. 
· • !.! · .... ·.: r 1 ·• • • • • • i . •• • • • · • 

. . -· "'~···· .... ... . ........ -~ ' . .. . .. - .. 
.: :~ ·~: ...... •. 

Die öffentliche· ·Aulfage-··e-rf()1.gte in der Zeit vom 4. Juli bis 

2. August 1975. \"Jährend der gesetzlichen Frist wurde keine Ein

sprache eingereicht, so dass der Stadt!.:~t.: 9:~P.._':3J?_~_zi.~l.~-~-n __ Be
bauungsplan. 11Fustligfeld11. und däs czJD.gep.örige Reglement am 

7. August 1975 aufgr~d von § 15 d~~ kali-L Baugesetzes genehmigt 

hat. 

24321-1976 



~~~--·- ·--~--~-~----~------·--·-~-

- 2 -

Formell vrurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen. 

Es v-rird 

beschlossen:· 
- ... : _ ... ·.-· .. - ' . . . . . ~- . 

1. Der spezielle Bebauungsplan "Fustli-g.feld", GB _r~r. _867_ .}l:P::l 
Nr. 4496 und das zugehörige Reglement der Einwohnergemeinde 

Olten werden genehmigt. 

2. Bestehende Pläne verlier:-_ei'). :j:pre Rechtskraft soweit sie m.tt dem 

vorliegenden in \1Viderspruch 9tehen. 
•' I .' 

•'_; _! 

Genehmigungsgebühr: _Fr ... 200.---. 

Publikationskosten: Fr. 18.---. ':: ( Staatskanzlei Nr.. 41. ), KK 

Fr. 218 • -- . :· ,_., , . 
========== 

Bau-Departement (2) HS 
Kant~ Hochbauamt (2) 
Kant. Tiefbauamt {2) . 

Der Staatsschreiber :· 

( 

Amt für vlasser\'lirtschaft ( 2) 
Rechtsdienst des Bau-Departementes· 
Amt für Raumplanung ( 4), mit Akten und 1 gen •. Plan -u. -Bauvorschriften 
Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 geno Plan und Bauvorschriften 
Amtschreiberei, 4600 Olten 
Kant. Finanzverwaltung (2). _ 
Sekretariat der Katasterschatzung (2) 
Alnmannamt der EG der Stadt Olten,·46öb Olten 

-B?.udirektion der Stadt Olten, 460Q,.Ol_Tt~p, mit .je 3 gen. Plänen uu.9:. 
Bauvorschriften 

. .. . .. : ,_.' ; . 

. '-.. 
Amtsblatt Publikation: 

Der spe~::iel+e B~bc3.\11ll'lgsplan 11 Fusti:i.g;feld_ir GB : Nrn. 867 I 4496 der 
Einwohilergerileinde Olten·tmd das'zugehörige·Reglement werden 

-_=:,-,gene-hm;:i,.gt.. --··: ··-· . _. ·_, ·;_ _, i.' .... :·.-.': ·· .... 


